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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1947 Ausgegeben am 25. September 1947 43. Stück

213. Verordnung: Wiederverlautbarung des Volksgerichtsverfahrens- und Vermögensverfallsgesetzes.
2 1 4 . Verordnung: Organisation der Verbrauchssteuer- und Monopolverwaltung erster Instanz.
2 1 5 . Verordnung: Umlagenordnung.
2 1 6 . Verordnung: Festsetzung der Umrechnungsverhältnisse für die in Kronen Gold bemessenen Konsulargebühren.
2 1 7 . Verordnung: Wiedereinführung der Normalzeit im Jahre 1947.

2 1 3 . Verordnung des Bundesministeriums
für Justiz vom 23. Juli 1947 über die
Wiederverlautbarung des Verfassungsge-
setzes über das Verfahren vor dem Volks-
gericht und den Verfall des Vermögens
(Volksgerichtsverfahrens- und Vermögens-

verfallsgesetz).

(1) Auf G r u n d des XXI . Hauptstückes des
Bundesverfassungsgesetzes v o m 6. Februar 1947,
B. G. Bl. N r . 25, werden i n der Anlage die Be-
stimmungen des Verfassungsgesetzes vom
19. September 1945, St. G. Bl. N r . 177, über
das Verfahren vo r dem Volksgericht u n d den
Verfall des Vermögens (Volksgerichtsverfahrens-
und Vermögensverfallgesetz), un t e r Berücksich-
tigung der Abänderungen u n d Ergänzungen ver-
lautbar t , die sich aus dem VI. Hauptstück des
Nationalsozialistengesetzes v o m 6. Februar 1947,
B. G. Bl. N r . 25, l(Volksgerichtsverfahrens- u n d
Vermögensverfallsgesetznovelle), u n d dem Bun-
desverfassungsgesetz vom 26. Februar 1947,
B. G. Bl. N r . 67, womi t das Volksgerichtsver-
fahrens- und Vermögensverfallsgesetz abgeän-
der t wird, ergeben.

(2) Das wiederverlautbarte Gesetz ist als
„Volksgerichtsverfahrens- u n d Vermögensver-
fallsgesetz 1947" zu bezeichnen.

Gerö

Anlage

Volksgerichtsverfahrens- und
Vermögensverfallsgesetz 1947.

Zuständigkeit.

§ 1. (1) Zur Zuständigkeit des Volksgerichtes
gehören die im Kriegsverbrechergesetz unter
Strafe gestellten und die im § 13, Abs. (2), des
gleichen Gesetzes bezeichneten strafbaren Hand-
lungen, ferner die in den §§ 3 a, 3 b, 3 d, 3 e,
3 f, 3 g, 8 und 10 bis 12 des Verbotsgesetzes
1947 mit Strafe bedrohten Handlungen.

(2) Erfüllt die Tat neben einem der vom
Abs. (1) umfaßten Verbrechenstatbestände noch

einen andienen strafbaren Tatbestand1, so berührt
dies die Zuständigkeit dies Volksgerichtes nicht;
die Strafe ist nach dem strengsten Strafgesetz zu
bemessen. Auf Verfall des gesamten Vermögens
ist zu erkennen, sofern er bei Anwendung des
Kriegsverbrechergesetzes oder des Verbotsgeset-
zes auszusprechen wäre.

(3) Ha t jemand im Verbotsgesetz oder im
Kriegsverbrechengesetz unter Strafe gestellte
Handlungen, die mit dem Verfall (der Ein-
ziehung) des gesamten Vermögens bedroht sind,
und andere Straftaten begangen, die zufolge Zu-
sammentreffens Gegenstand derselben Aburtei-
lung sind, so ist gegen den Schuldigen neben der
sonstigen gesetzlichen Strafe auch auf Verfall des
gesamten Vermögens zu erkennen. Die Vorschrift
des § 9 des Kriegsverbrechergesetzes, daß in be-
sonders berücksichtigungswürdigen Fällen von
der Einziehung des gesamten Vermögens ganz
oder teilweise Abstand genommen werden kann,
bleibt unberührt; sie gilt auch in den Fällen des
§ 12 des Kriegsverbrechergesetzes.

(4) Die Best immungen des § 13, Abs. (1), des
Kriegsverbrechergesetzes über die Anwendbarke i t
der §§ 265 a S T P O . u n d 54 StG. gelten un te r den
dor t genannten Voraussetzungen auch für die in
den §§ 3 b , 3 d, 3 g, 8 u n d 10 bis 12 des Verbo t s -
gesetzes 1947 un t e r Strafe gestellten Handlungen .

(5) Abs. (4) findet auch auf alle Straf taten
Jugendlicher, für deren Abur te i lung das Volks-
gericht zuständig ist, A n w e n d u n g ; bei solchen
strafbaren Hand lungen , die im Gesetz mi t der
Todesstrafe oder lebenslanger Freiheitsstrafe be-
d roh t sind, darf jedoch d ie Strafe nicht un t e r
sieben Jahre herabgesetzt werden.

§ 2. Treffen in die Zuständigkei t des Volks-
gerichtes fallende strafbare Hand lungen mi t
anderen zusammen, so finden die Vorschriften
des § 56 S t P O . keine Anwendung .

§ 3 . (1) Erachtet das Volksgericht, daß alle oder
einzelne der un te r Anklage gestellten H a n d -
lungen einen nicht zu seiner Zuständigkei t ge-
hörigen Ta tbes tand begründen, so spricht es in
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Ansehung eines solchen Tatbestandes mit Urteil
seine Unzuständigkeit aus und verweist hinsicht-
lich dieses Tatbestandes die Strafsache in das
ordentliche Verfahren.

(2) Erachtet ein Schwurgericht oder ein
Schöffengericht, daß alle oder einzelne der unter
Anklage gestellten Hand lungen einen zur Zu-
ständigkeit des Volksgerichtes gehörigen T a t b e -
stand begründen, so spricht es in Ansehung dieses
Tatbestandes mi t Ur te i l seine Unzuständigkei t
aus. Die Best immungen des § 261, Abs. (2),
StPO. gelten s inngemäß.

(3) Er faß t das Unzuständigkei tsur te i l nicht die
ganze Strafsache, so kann das Schwurgericht oder
das Schöffengericht die H a u p t v e r h a n d l u n g bis
zur Entscheidung des Volksgerichtes vertagen
(§ 276 StPO.) .

(4) Soweit nicht besondere Vorschriften ab-
weichende A n o r d n u n g e n enthal ten , gelten im
Verfahren wegen strafbarer Hand lungen , die in
die Zuständigkei t des Volksgerichtes fallen, die
Best immungen der St rafprozeßordnung über das
Verfahren i n Straffällen, deren Abur te i lung dem
Schwurgericht obliegt.

Vermögensbeschlagnahme.

§ 4. (1) Personen, gegen die ein Strafverfahren
wegen eines im Kriegsverbrechergesetz oder
in den §§ 3 a, 3 b, 3d, 3 e, 3 f, 3 g, Abs. (1), 11
und 12 des Verbotsgesetzes 1947 unter Strafe
gestellten Verbrechens eingeleitet ist, dürfen bis
zur Beendigung des Verfahrens durch rechts-
geschäftliche Verfügungen ihr unbewegliches Ver-
mögen weder veräußern noch belasten. Das
gleiche gilt für Veräußerungen oder Belastungen
ihres beweglichen Vermögens oder für die
Übernahme von Verpflichtungen, sofern diese
Verfügungen über den Rahmen der laufenden
Verwaltung oder der Fortführung des Haushaltes
hinausgehen. Gegen diese Verbote verstoßende
Rechtsgeschäfte sind nichtig.

(2) Abs. (1) gilt nicht für Personen, die bereits
dem Verfügungsverbote des § 20 des Verbots-
gesetzes 1947 unterliegen.

(3) Rechtsgeschäftlichen Verfügungen, die gegen
die Verbote nach Abs. (1) oder nach § 20 des
Verbotsgesetzes 1947 verstoßen, steht eine Ver-
fügung am Wege der Zwangsvollstreckung gleich.

§ 5. (1) In Verfahren wegen eines Verbrechens
nach dem Kriegsverbrechengesetz oder nach den
§§ 3 a, 3 b, 3d, 3 c, 3 f, 3 g, Abs. .(1), 11 oder 12
des Verbotsgesetzes 1947 kann die Beschlagnahme
des Vermögens des Beschuldigten (Verdächtigen)
angeordnet werden. Die Beschlagnahme ist anzu-
ordnen, wenn es zur Sicherung des vom Verfall
bedrohten Vermögens erforderlich ist.

(2) Die Beschlagnahme ist nicht anzuordnen,
wenn über das Vermögen des Beschuldigten (Ver-
dächtigen) der Konkurs oder über ihn das Aus-
gleichsverfahren anhängig ist.

§ 6. (1) Wird wegen eines der in § 5, Abs. (1),
genannten Verbrechen das Strafverfahren ein-
geleitet, so haben sich die Erhebungen auch auf
die Feststellung des Vermögens des Beschuldigten
(Verdächtigen) zu erstrecken.

(2) Bei Gefahr im Verzuge können die Sicher-
heitsbehördern Gegenstände, die voraussichtlich
der Beschlagnahme unterliegen, vorläufig sicher-
stellen. Sie haben den Beteiligten eine Bescheini-
gung auszustellen und dem Gerichte die Anzeige
zu ers ta t ten. Die Bes t immungen des § 24 S tPO.
gelten s inngemäß.

(3) Das Gericht k a n n auch vor der Beschlag-
nahme M a ß n a h m e n der Erfassung und der Siche-
rung solcher Gegenstände durch die Bezirksver-
wal tungsbehörde, in deren Sprengel sich die
Gegenstände befinden, veranlassen.

§ 7. (1) Die Beschlagnahme wird durch das
Gericht angeordnet . Im Vorverfahren entscheidet
die Ra t skammer . Das gleiche gilt für die Auf-
hebung einer angeordneten Beschlagnahme.

(2) W i r d die Beschlagnahme aufgehoben, so
wird die Zeit, während der sie bestanden hat ,
bis zur Höchstdauer von ein u n d einem halben
Jahre in die Verjährungsfristen u n d i n die Fristen
der §§ 216 und 256 E O . nicht eingerechnet.

§ 8. (1) D e r Beschluß, mi t dem die Beschlag-
nahme angeordnet wird, ist dem Beschuldigten
(Verdächtigen), seinem gesetzlichen oder amt-
lich bestellten Ver t re te r oder im Falle des Todes
des Beschuldigten (Verdächtigen) d e m Ver t r e t e r
des Nachlasses zuzustellen. Fehl t es an einem
Vert re ter , so ha t das Gericht die Bestellung eines
Kura tors zu veranlassen u n d diesem den Beschluß
zuzustellen.

(2) Eine Ausfert igung des Beschlusses ist allen
Personen zu übersenden, die Vermögensstücke in
Gewahrsam haben, wenn diese Personen u n d ihre
Anschrift dem Gericht bekann t sind.

(3) Der Beschluß ist weiters an der Amtstafel
des Gerichtes anzuschlagen und, wenn es er-
forderlich erscheint, auch auf andere ortsübliche
Weise zu ver lautbaren, wie durch Anschlag an
der Amtstafel der Aufenthal tsgemeinde des Be-
schuldigten (Verdächtigen) oder anderer Ge-
meinden, in Zei tungen u. dgl. D e r Beschluß
ist außerdem i n die z u r Veröffentlichung der
amtlichen Bekanntmachungen des Gerichtes be-
s t immte Zei tung einmal einzuschalten.

(4) In den Ver lau tbarungen nach Abs. (3) ist
auf die Pflicht zu r Anmeldung von Ansprüchen
hinzuweisen (§ 15) und die Behörde zu benennen,
der die Durchführung der Beschlagnahme obliegt
(§ 10).

(5) Der Beschluß, mi t dem eine Beschlagnahme
aufgehoben wird, ist nach der Rechtskraft den
gleichen Personen zuzustellen (mitzutei len) und
in der gleichen Weise zu ver lautbaren wie der
Beschluß über die Beschlagnahme des Vermögens.
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§ 9. (1) Gegen den Beschluß der Ratskammer,
mit dem im Vorverfahren die Beschlagnahme an-
geordnet wird, steht dem Beschuldigten (Ver-
dächtigen) oder dem im § 8, Abs. (1), genannten
Vertreter, gegen den Beschluß der Ratskammer,
mit dem die Beschlagnahme abgelehnt oder auf-
gehoben wird, dem Staatsanwalt die Beschwerde
an den Gerichtshof II. Instanz offen. Die Be-
schwerde ist binnen drei Tagen bei der Rats-
kammer anzubringen. Aufschiebende Wirkung
kommt nur der Beschwerde des Staatsanwaltes
gegen die Aufhebung der Beschlagnahme zu. Bis
zur Entscheidung des Gerichtshofes II . Instanz
bleiben die schon getroffenen Sicherungsmaß-
nahmen in Kraft.

(2) Die im § 8, Abs. (3), vorgesehenen Verlaut-
barungen sind erst nach Eintri t t der Rechtskraft
der Beschlagnahme durchzuführen.

§ 10. (1) Die Durchführung der Beschlagnahme
obliegt der Bezirksverwaltungsbehörde. Das Ge-
richt hat die Bezirksverwaltungsbehörde mit der
Durchführung einer von ihm angeordneten Be-
schlagnahme zu betrauen, in deren Sprengel sich
das Vermögen ganz oder zum Teil befindet. Das
Gericht hat ihr den Beschlagnahmebeschluß nach
Eintri t t der Rechtskraft zu übersenden und das
Ergebnis der bisherigen Erhebungen und die ge-
troffenen Maßnahmen über das Vermögen mit-
zuteilen. Befinden sich Teile des Vermögens im
Sprengel anderer Bezirksverwaltungsbehörden, so
hat die vom Gericht betraute Bezirksverwaltungs-
behörde diese um die Durchführung der in ihrem
Sprengel erforderlichen Maßnahmen zu ersuchen.

(2) Durch Verordnung des Bundesministeriums
für Justiz im Einvernehmen mit den Bundes-
ministerien für Inneres und für Finanzen kann
auch eine andere Behörde mi t der Durchführung
der im Abs. (1) bezeichneten Maßnahmen betraut
werden.

§ 11. (1) Durch die Beschlagnahme wird das
Vermögen der freien Verfügung des Beschuldigten
(Verdächtigen) entzogen. Die Beschlagnahme er-
faßt auch später erworbenes Vermögen. Sie dauert
bis zur Beendigung des strafgerichtlichen Ver-
fahrens, wenn sie nicht früher aufgehoben wird.
Im Falle des Todes des Beschuldigten (Ver-
dächtigen) kann die Beschlagnahme des nachge-
lassenen Vermögens bis zur B e a n t w o r t u n g des
Nachlasses angeordnet werden.

(2) Während der Zeit der Beschlagnahme ist
die mit ihrer Durchführung betraute Behörde
(§ 10) berechtigt, die Rechte des Eigentümers
geltend zu machen. Hiebei hat auf Ersuchen der
Behörde die Finanzprokuratur die Vertretung im
gerichtlichen und im Verwaltungsverfahren zu
übernehmen. Hinsichtlich der Gebühren kommt
in diesem Falle dem Eigentümer des beschlag-
nahmten Vermögens die persönliche Gebühren-
befreiung wie dem Staate zu.

§ 12. Jedermann ist der Sicherheitsbehörde,
dem Gericht und der mit der Durchführung der
Beschlagnahme betrauten Behörde zur Auskunft
erteilung über Vermögen verpflichtet, das nach
§ 5 der Beschlagnahme unterliegt oder schon be-
schlagnahmt ist.

§ 13. (1) Die mit der Durchführung der Be-
schlagnahme betraute Behörde hat die Aktiven
des beschlagnahmten Vermögens zu verzeichnen.
Sie hat nach freiem Ermessen die für eine sach-
gemäße Verwahrung und Verwaltung des be-
schlagnahmten Vermögens erforderlichen Ver-
fügungen zu treffen. Zu diesem Zwecke kann sie

a) bewegliche Sachen, wenn sie dem Verderben
unterliegen oder wenn die Kosten ihrer
Verwahrung oder der Verwaltung unver-
hältnismäßig groß sind, gemäß § 39,
Abs. (5), VStG, veräußern, in welchem
Falle die Beschlagnahme den erzielten Erlös
ergreift;

,b) angemeldete Forderungen von Dienst-
nehmern oder Gewerbe- und H a n d e l -
treibenden, deren Bestand und Unbedenk-
lichkeit unzweifelhaft ist, bis zur Höhe von
25 Prozent befriedigen, wenn dieser Betrag
in den vorhandenen Aktiven des Ver-
mögens offenbar gedeckt ist und die Wir t -
schaftslage des Gläubigers eine alsbaldige
Abschlagszahlung notwendig erscheinen
läßt.

(2) Bei Liegenschaften und bücherlichen Rechten
wird auf Antrag der Behörde die Beschlagnahme
im Grundbuch angemerkt. Die Anmerkung hat
die Wirkung, daß im Falle des Ausspruches des
Vermögensverfalles alle der Anmerkung im
Range nachstehenden Eintragungen, wodurch die
Liegenschaften oder bücherlichen Rechte belastet
oder übertragen oder die Rechte aufgehoben
werden, unwirksam werden.

(3) Die Behörde kann geeignete Personen zur
treuhändigen Verwaltung des beschlagnahmten
Vermögens oder von Teilen des Vermögens be-
stellen. Der Verwalter kann insbesondere mit
der Verzeichnung der Aktiven und der ange-
meldeten Ansprüche betraut werden.

(4) Die Kosten der Ve rwahrung u n d Verwal-
tung sind aus dem beschlagnahmten Vermögen
oder dessen Erträgnissen zu decken. Zu diesen
Kosten gehören auch die dem Gegner zu er -
setzenden Kosten eines nach § 11, Abs. (2), von
der F inanzprokura tu r geführ ten Prozesses.

§ 14. Bücherliche Rechte an dem beschlag-
nahmten Vermögen, deren Rang der A n m e r k u n g
nach § 13, Abs. (2), vorausgeht , sowie dingliche
Rechte an unbeweglichen Sachen, d ie zu ih re r
Begründung ke iner Eint ragung im öffentlichen
Buche bedurften, werden durch die Beschlag-
nahme nicht be rühr t .
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§ 15. (1) Nicht verbücherte dingliche Rechte
Dritter an dem beschlagnahmten Vermögen und
nicht verbücherte Bestandrechte sowie die zum
beschlagnahmten Vermögen gehörigen Schulden
samt Nebengebühren sind innerhalb dreier
Monate nach der Verlautbarung des Beschlag-
nahmebeschlusses in der amtlichen Zeitung [§ 8,
Abs. (3)] von den Berechtigten oder Gläubigern
beider mit der Durchführung der Beschlagnahme
betrauten Behörde schriftlich anzumelden.

(2) In der Anmeldung sind die Zeit der Ent-
stehung der Forderung, ihr Rechtsgrund, ihre
Höhe, der Zeitpunkt der Fälligkeit und allenfalls
für sie bestehende Sicherungen anzuführen.

§ 16. (1) Klagen, die das beschlagnahmte Ver-
mögen betreffen, sind nur nach den Bestim-
mungen dieses Gesetzes (§ 14) zulässig. Anhängige
Prozesse gegen den Eigentümer des beschlag-
nahmten Vermögens, die das beschlagnahmte
Vermögen betreffen, sind auf Antrag der
Behörde zu unterbrechen und können nur nach
Aufhebung der Beschlagnahme auf Antrag einer
der Parteien fortgesetzt werden.

(2) Die Einlei tung v o n Exekut ionen auf das be-
schlagnahmte Vermögen ist während der Be-
schlagnahme unzulässig. Anhängige Exekut ionen
sind auf An t r ag der Behörde aufzuschieben und
können nur nach Aufhebung der Beschlagnahme
oder, wenn es sich u m die Durchsetzung bücher-
licher Rechte an beschlagnahmten Vermögen
handel t (§ 14), auch nach d e m Verfal lserkennt-
nisse fortgesetzt werden ; andernfalls sind sie
nach d e m Verfallserkenntnis auf Ant rag de r Ver-
wertungsstelle [§ 20, Abs. (3)] einzustellen. Ein
Ant rag der Verwertungsstel le auf Exekut ionen-
einstellung h a t jedoch dann zu unterbleiben,
wenn ein Ant rag gemäß § 21 , Abs. (8), in Frage
k o m m t . Diese Best immungen gelten sinngemäß
auch für Exekut ionen zur Sicherstellung u n d für
einstweilige Verfügungen.

(3) W ä h r e n d der Dauer der Beschlagnahme
kann über das beschlagnahmte Vermögen kein
Konkurs und über den Eigentümer ke in Aus-
gleichsverfahren eröffnet werden .

§ 17. Die mi t der Durchführung der Beschlag-
nahme be t rau te Behörde hat , wenn sie die ge-
setzlichen Voraussetzungen für gegeben hält , die
Bestellung eines öffentlichen Verwalters gemäß
d e m Gesetz v o m 26. Juli 1946, B. G. Bl. N r . 157,
zu beantragen. W i r d ein öffentlicher Verwal te r
bestellt, so ruh t in Ansehung der v o n i h m ver-
walteten Sachen und Rechte während der Zeit
seiner Bestellung die Berechtigung der Behörde
zur Gel tendmachung der Rechte des Eigentümers.

§ 18. Die Beschlagnahme ist v o m Gericht auf-
zuheben wenn sich ergibt , d a ß de r Betrag der
angemeldeten und voraussichtlich zu befriedi-
genden Ansprüche u n t e r Berücksichtigung der

bücherlichen Lasten den W e r t des beschlag-
n a h m t e n Vermögens übersteigt u n d ein allenfalls
von der Behörde versuchter außergerichtlicher
Ausgleich m i t den Gläubigern nicht zus tande
k o m m t . V o n der Aufhebung der Beschlagnahme
sind nach Rechtskraf t auch die Gläubiger zu
verständigen, die Ansprüche angemeldet haben.
In Gewahrsam genommene Vermögensstücke
sind erst nach Ablauf eines Monates nach der
Ver lau tbarung des Aufhebungsbeschlusses frei-
zugeben.

Urte i l sbekanntmachung.
§ 19. (1) Für die Bekanntmachung von Ur te i len

in denen auf Verfall des Vermögens e r k a n n t ist,
gelten die Vorschriften des § 8, Abs. (1) bis (3).
Sie ha t sich in den Fällen des § 8, Abs. (2)
und (3), auf den Urteilsspruch zu beschränken.

(2) W a r das für verfallen erk lär te Vermögen
nicht beschlagnahmt, so ist in den Verlaut-
barungen des Urteils nach § 8, Abs. (3), auf die
Pflicht zur Anmeldung von Ansprüchen hinzu-
weisen. Die Anmeldung h a t bei der Verwertungs-
stelle binnen drei Monaten nach der Einschaltung
des Urteiles in der amtlichen Zeitung zu ge-
schehen [§ 21 , Abs. (2), und § 15] .

Vermögensverfall.
§ 20. (1) Auf Verfall des gesamten Vermögens

ist zu erkennen, wenn nach den Bestimmungen
des Verbotsgesetzes der Verfall oder nach den
Bestimmungen des Kriegsverbrechergesetzes die
Einziehung des gesamten Vermögens auszu-
sprechen ist.

(2) Wi rd das Vermögen für verfallen erklär t ,
so geht es auf die Republik Österreich über .

(3) Über das verfallene Vermögen h a t eine
durch Verordnung z u best immende Stelle (Ver-
wertungsstelle) gemäß den folgenden Vorschriften
zu verfahren.

§ 2 1 . (1) Das Gericht ha t der Verwertungsstelle
das Verfallserkenntnis zuzufertigen und im Falle
vorausgegangener Beschlagnahme die m i t der
Durchführung der Beschlagnahme bet raute Be-
zirksverwaltungsbehörde bekanntzugeben.

(2) Die Vorschriften der §§ 12 bis 16 gelten
sinngemäß auch für das Verfahren vor der Ver-
wertungsstelle. Diese hat die dor t vorgesehenen
Maßnahmen durchzuführen, soweit sie nicht be-
reits durchgeführt und für das Verfahren nötig
sind.

(3) Forderungen gegen das verfallene Ver-
mögen sind bei der Liquidierung vorbehaltlich
der Bestimmungen des Abs. (6) nu r insoweit zu
berücksichtigen, als sie fristgerecht angemeldet
worden sind. Die Verwertungsstelle hat bei jeder
angemeldeten Forderung zu erklären, ob und in-
wieweit sie sie anerkennt . Die Anerkennung
kann mangels rechtlichen Bestandes und auch
deshalb abgelehnt werden, weil die Forderung
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begründet wurde, u m den Erfolg eines drohenden
Verfalles zu vereiteln oder zu schmälern.

(4) Diese Erklärung kann im Verwaltungswege
nicht angefochten werden, der Gläubiger kann
aber binnen einem Monat nach ihrer Zustellung
durch eine Klage gegen den Staat die Feststellung
des rechtlichen Bestandes und der Unbedenklich-
keit der Forderung erwirken. Andernfalls ist sein
Anspruch erloschen. Der Anspruch auf Befriedi-
gung kann im Rechtswege gegen den Staat nicht
geltend gemacht werden.

(5) Die durch Erklärung anerkannten oder im
ordentlichen Rechtswege festgestellten Forde-
rungen sind, soweit der Erlös zureicht, daraus zu
befriedigen. Nach Zulaß der flüssigen Mittel sollen
auf die Forderungen tunlichst gleichmäßig Zah-
lungen geleistet werden. Wenn eine Veräußerung
nicht erfolgt, t r i t t an Stelle des Erlöses der ge-
meine Wert, bis zu dessen H ö h e ebenfalls Zah-
lungen zur Befriedigung der Gläubiger erfolgen
sollen.

(6) Die Verwertungsstelle kann, wenn der Er-
lös zureicht, auch nicht fristgerecht angemeldete
Forderungen, deren Bestand und Unbedenklich-
keit unzweifelhaft ist, zu r Vermeidung von
Här t en ganz oder teilweise befriedigen. Forde-
rungen aus öffentlich-rechtlichen Ti te ln (Steuern,
Abgaben, Gebühren, Beiträge zu r Sozialversiche-
rung u . dgl.) sind auf jedem Fall auch dann zu
befriedigen, wenn sie erst nach Ablauf de r An-
meldungsfrist bekannt wurden.

(7) Die durch den Verfall an unbeweglichen
Sachen erworbenen Rechte des Staates sind auf
Antrag der Verwertungsstelle unter Vorlage des
Verfallserkenntnisses im Grundbuch einzutragen,
bei Bestand einer Anmerkung der Beschlagnahme
im Range dieser Anmerkung. Die Anmerkung
der Beschlagnahme und im Range nachstehende
Eintragungen sind von Amts wegen zu löschen.

(8) Im Falle der Überschuldung ha t die Ver-
wertungsstelle die Konkurseröffnung über das für
verfallen erklärte Vermögen zu beantragen.
Wird der Konkurseröffnungsantrag mangels
Kostendeckung abgewiesen oder der Konkurs aus
diesem Grunde eingestellt, so verbleiben die vor-
handenen Vermögensstücke dem Staat .

§ 22. Wird innerhalb eines Monates nach der
Aufhebung der Beschlagnahme über das Ver-
mögen der Konkurs oder über den Eigentümer
das Ausgleichsverfahren eröffnet oder wird auf
einen Antrag gemäß § 21 , Abs. (8), über das
Vermögen der Konkurs eröffnet, so ist die Zeit
der Beschlagnahme oder, wenn keine Beschlag-
nahme vorausgegangen ist, die Zeit vom Ver-
falserkenntnis bis z u m Antrag nach § 21,
Abs. (8), in die nach der Konkurs- oder Aus-
gleichsordnung vom Tage der Eröffnung des
Konkurses oder des Ausgleichsverfahrens zurück-
zurechnenden Fristen nicht einzurechnen. Die

Kosten der Verwahrung und Verwaltung gemäß
§ 13, Abs. (4), sind, sofern sie nicht bereits aus
dem verfallenen Vermögen gedeckt wurden, in
einem solchen Konkurs als Masseforderungen, im
Ausgleichsverfahren als bevorrechtete Forde-
rungen zu behandeln.

Verfahren gegen Abwesende und Flüchtige.

§ 23. (1) In dem Verfahren gegen Abwesende
und Flüchtige treten gegenüber den Bestim-
mungen der §§ 421 bis 424 S tPO. folgende Ände-
rungen ein:

I. Die Bestellung des Verteidigers gilt nicht
nur für die Zustellung der Anklageschrift (§ 421
StPO.), sondern auch für das nachfolgende Ver-
fahren, wenn sich nicht der Abwesende oder
Flüchtige meldet und selbst für die Bestellung
eines Verteidigers Sorge t rägt .

II. Die öffentliche Vorladung hat neben den in
den Punkten 1 und 2 des § 423 StPO. ange-
führten Umständen die Aufforderung an den
Angeklagten zu enthalten, in einer angemessenen
Frist, die auf mindestens einen Monat festzu-
setzen ist, bei dem Gerichte zu erscheinen und
sich wegen der ihm zur Last gelegten Tat zu
verantworten, widrigenfalls die Hauptverhand-
lung in seiner Abwesenheit vorgenommen, an
seiner Stelle sein Verteidiger geladen und das Ur-
teil gefällt werden würde, ferner die Bekannt-
gabe, wer für ihn als Verteidiger bestellt wurde.

III. Die öffentliche Vorladung ist auch dem
Verteidiger des Angeklagten zuzustellen.

IV. Zu der Hauptverhandlung ist der Ver-
teidiger des Angeklagten zu laden. Einer Ladung
des Angeklagten bedarf es nicht. Das Urteil ist
dem Verteidiger zuzustellen. Das Gericht kann
das Urteil, auch wenn in ihm nicht auf Ver-
mögensverfall erkannt wurde, öffentlich be-
kanntmachen.

(2) Wenn sich der Angeklagte vor der Urteils-
fällung stellt oder betreten wird, gelten, soweit
nicht dieses Gesetz oder Artikel V des Verbots-
gesetzes etwas anderes anordnet, die Bestim-
mungen des XVIII. Hauptstückes der Straf-
prozeßordnung sinngemäß.

Selbständiges Verfahren.

§ 24. (1) Ist derjenige, dessen Tat mit dem Ver-
fall des Vermögens bedroht ist, gestorben oder
kann er nicht vor Gericht gestellt werden, so ist,
wenn nicht das Verfahren gegen Abwesende und
Flüchtige Platz greift, auf Antrag des Anklägers
vom Volksgerichte in einem selbständigen Ver-
fahren auf Verfall des gesamten Vermögens zu
erkennen.

(2) Ein Verfallserkenntnis ist auch nach der
Einantwortung des Nachlasses zulässig. Auf
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Erben und Legatare von Personen, gegen die ein
Verfahren nach Abs. (1) eingeleitet ist, finden
soweit es sich um ein aus dem Nachlasse stam-
mendes Vermögen handelt, die Bestimmungen des
§ 4 entsprechend Anwendung.

(3) Im selbständigen Verfahren sind die Vor-
schriften der Strafprozeßordnung über das Vor-
verfahren, die Hauptverhandlung und das Urteil
entsprechend anzuwenden, insoweit in diesem
Gesetze oder in Artikel V des Verbotsgesetzes
nicht etwas anderes angeordnet ist. Die Bestim-
mungen dieses Gesetzes über Sicherungsmaßnah-
men und Beschlagnahme gelten auch für das
selbständige Verfahren.

§ 25. (1) Das Volksgericht entscheidet über den
Verfall nach mundlicher Verhandlung durch
Urteil.

(2) A n Stelle der Anklageschrift t r i t t ein An-
trag des Staatsanwaltes auf Vermögensverfall .
Die Bestimmungen des § 207 S tPO. gelten sinn-
gemäß.

(3) Zu Hauptverhandlung ist der Eigentümer
des Vermögens oder der im § 8, Abs. (1), ge-
nannte Vertre ter zu laden. Diese haben in der
Hauptverhandlung und im nachfolgenden Ver-
fahren die Rechte eines Beschuldigten, doch wird
durch ihr Nichterscheinen das Verfahren und die
Urteilsfällung nicht gehemmt. Auch können sie
gegen ein in ihrer Abwesenheit gefälltes Urteil
keinen Einspruch erheben.

(4) Ergeben sich die Voraussetzungen für das
selbständige Verfahren erst in der Haup tve r -
handlung, so kann, wenn es in der Hauptsache
nicht zum Urtei l kommt, in einem besonderen
Urtei l über den Verfall entschieden werden.

(5) W i r d im selbständigen Verfahren auf den
Verfall des Vermögens erkannt , so sind die Ver-
fahrenskosten aus dem eingezogenen Vermögen
zu bestreiten. Die Vorschriften dieses Gesetzes
über Vermögensverfall finden Anwendung.

Strafbest immungen.

§ 26. (1) W e r in der Absicht, bei einer nach
diesem Gesetze drohenden oder bereits ange-
ordneten Beschlagnahme die Durchführung und
den Zweck der sichernden Maßnahmen ganz oder
zum Teil zu vereiteln oder in ihrer Wirsamkei t
zu schwächen, bewegliche oder unbewegliche
Sachen beschädigt, zerstört oder wert los macht,
Vermögensstücke beiseite schafft oder sich der-
selben entäußer t , Schulden oder Rechtsgeschäfte
erdichtet, Vermögensbestandteile verheimlicht
oder das Vermögen auf sonstige Weise ver-
ringert, ist, sofern sich darin nicht eine schwerer
verpönte strafbare Handlung darstellt , wenn der
dadurch zugefügte Schade mehr als 250 S be-
trägt , eines Verbrechens, sonst eines Vergehens
schuldig.

(2) Die Strafe des Verbrechens ist Kerker in der
Dauer von einem bis zu fünf Jahren. W e n n es
sich jedoch um Vermögenschaften von beträcht-
lichem Umfange oder von besonderer wirtschaft-
licher Bedeutung handel t , ist die Strafe mit
schwerem Kerker in der Dauer von fünf bis zehn
Jahren zu bemessen. Neben der Freiheitsstrafe
kann eine Geldstrafe bis 100.000 S verhängt
werden.

(3) Die Strafe des Vergehens ist strenger Arrest
von sechs Monaten bis zu einem Jahre . Neben der
Freiheitsstrafe k a n n eine Geldstrafe bis
10.000 S verhängt werden.

(4) In gleicher Weise ist strafbar, w e r in der
Absicht, die Einziehung eines auf Grund der Be-
stimmungen des Verbotsgesetzes, des Kriegsver-
brechergesetzes oder dieses Gesetzes als verfallen
(eingezogen) erklärten Vermögens oder von Be-
standteilen eines solchen Vermögens zu vereiteln
oder zu erschweren, bewegliche oder unbeweg-
liche Sachen beschädigt, zers tör t oder wertlos
macht, Vermögensstücke beiseite schafft oder sich
derselben entäußer t , Schulden oder Rechts-
geschäfte erdichtet, Vermögensbestandteile ver-
heimlicht oder das Vermögen auf sonstige Weise
verringert .

§ 27. (1) W e r vorsätzlich die Auskunft , die er
zu erteilen verpflichtet ist (§ 12), ganz oder teil-
weise nicht erteil t , die ihm hiefür gesetzte Frist
nicht einhält oder anläßlich dieser Auskunfts-
erteilung, sei es unrichtige, sei es unvollständige
Angaben macht, wird , wenn die T a t nicht nach
einem strengeren Gesetze strafbar ist, wegen Ver-
gehens mi t strengem Arrest in der Dauer von
sechs Monaten Ibis zu einem Jahr und mi t einer
Geldstrafe bis 25.000 S bestraft.

(2) W e r eine der im Abs. (1) bezeichneten
Handlungen fahrlässig begeht, macht sich einer
Über t re tung schuldig und wird vom Gericht mit
Arrest von einer Woche bis zu drei Monaten
oder mi t Geldstrafe bis zu 2500 S bestraft.

§ 28. (1) H a t jemand in diesem Gesetze un te r
Strafe gestellte und andere strafbare Handlungen
begangen, die zufolge Zusammentreffens Gegen-
stand derselben Aburtei lung sind, so ist, wenn
auch nur auf eine dieser strafbaren Handlungen
eine Geldstrafe festgesetzt ist, neben der sonstigen
gesetzlichen, jedenfalls auch diese besondere
Strafe gegen den Schuldigen z u verhängen.

(2) Ist die Verhängung der Geldstrafe nicht
zwingend vorgeschrieben, so kann auch auf diese
Strafe erkannt werden.

(3) W e n n nach den Best immungen dieses Ge-
setzes ein strengeres Strafgesetz anzuwenden ist,
das keine Geldstrafe a n d r o h t , so ist gleichwohl
neben der sonstigen Strafe auf eine Geldstrafe
zu erkennen, wenn sie nach diesem Gesetze vor -
gesehen ist und zu verhängen w ä r e .
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§ 29. Mit der Vollziehung des Gesetzes ist das
Bundesministerium für Justiz einvernehmlich mit
den Bundesministerien für Inneres und für
Finanzen betraut.

2 1 4 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 23. Juli 1947 über die
Organisation der Verbrauchssteuer- und

Monopolverwaltung erster Instanz.

Auf Grund des § 29, Abs. (1), des Behörden-
Überleitungsgesetzes vom 20. Juli 1945, St. G. Bl.
Nr. 94, wird verordnet:

§ 1. (1) Bei den Finanzämtern werden Ab-
teilungen für Verbrauchssteuern und Monopole
(Verbrauchssteuerabteilungen) errichtet, die inner-
halb des örtlichen Wirkungsbereiches des Finanz-
amts alle Amtsgeschäfte, welche bisher den
Hauptzollämtern auf dem Gebiete der Ver-
brauchssteuern und Monopole zustanden, über-
nehmen.

(2) Die Steueraufsichtsämter werden aufgelöst.
Die von ihnen w a h r g e n o m m e n e n Aufgaben
gehen auf die F inanzämter über . Soweit Steuer-
aufsichtsämter am Sitz der F inanzämter be-
standen haben, werden ihre Aufgaben von, den
Verbrauchssteuerabteilungen ü b e r n o m m e n . Die
Aufgaben der sonstigen Steueraufsichtsämter
werden v o n den Steueraufsichtsstellen der
Finanzämter verwal te t . Diese sind zur Mi t -
w i r k u n g i n Verbrauchssteuer- und M o n o p o l -
angelegenheiten u n d als Hilfs- u n d Auskunfts-
stellen in anderen Albgabenangelegenheiten heran-
zuziehen.

(3) Die bisherige Zuständigkeit der Haup tzo l l -
ämte r zu r Behandlung von Strafsachen in Ver -
brauchssteuer- u n d Monopolangelegenhei ten geht
i m Bereich jeder Finanzlandesdirekt ion auf
jenes F inanzamt über, dem die Steuerstrafsachen
zugewiesen sind.

(4) Unberührt bleibt die Handhabung der Ver-
brauchssteuer- und Monopolvorschriften durch
die zuständigen Dienststellen der Zollverwaltung
bei aus dem Auslande eingeführten Waren.

§ 2. (1) Das Bundesministerium für Finanzen
kann aus Zweckmäßigkeitsgründen die Ver-
brauchssteuerabteilungen mehrerer Finanzämter
bei einem Finanzamt zusammenlegen oder eigene
Finanzämter für Verbrauchssteuern und Mono-
pole errichten.

(2) Ferner kann das (Rundesministerium für
Finanzen Steueraufsichtsstellen aus Zweckmäßig-
keitsgründen neu errichten, auflassen oder einem
anderen Finanzamt, als den örtlich zuständigen,
unterstellen.

§ 3. (1) Diese Verordnung tritt am 1. Septem-
ber 1947 in Kraft.

Zimmermann

2 1 5 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für
Inneres, für Unterricht, für soziale Verwal-
tung, für Finanzen, für Land- und Forstwirt-
schaft, für Verkehr und für Energiewirtschaft
und Elektrifizierung vom 6. August 1947 über
die Einhebung von Umlagen und Gebühren
durch die Kammern der gewerblichen Wirt-

schaft (Umlagenordnung).

Gemäß § 57, Abs. (9), des Bundesegesetzes vom
24. Juli 1946, betreffend die Errichtung von
Kammern der gewerblichen Wirtschaft (Handels-
kammengesetz — HKG.), B.G.Bl. Nr. 182,
wird verordnet:

§ 1. Alle Mitglieder der Kammern der gewerb-
lichen Wirtschaft haben zur Bestreitung des in
den genehmigten Jahresvoranschlägen vorge-
sehenen, nicht gedeckten Erfordernisses Beiträge
zu leisten, die

1. aus der Grundumlage,
2. aus der Kammerumlage (Zuschlag zur Ge-

werbesteuer)
bestehen [§ 57, Abs. (1), HKG.].

A. Grundumlage.

§ 2. (1) Die Grundumlage ist von allen Mit-
gliedern der Fachgruppen (Fachverbände) zu
entrichten und dient zur Bestreitung der durch
besondere Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben
der Fachgruppen (Fachverbände) und der Landes-
kammern. Die anteilsmäßige Aufteilung regelt
die Rahmenordnung [§ 57, Abs. (2), HKG.].

(2; Die Grundumlage ist für jede die Mitglied-
schaft zu einer Fachgruppe (einem Fachver-
band) begründende Berechtigung gesondert zu
entrichten. Dies gilt auch, wenn die Mitglied-
schaft zu mehreren Fachgruppen (Fachverbänden)
durch nur eine Berechtigung begründet wird.
Für den Gemischtwarenhandel sind die Bestim-
mungen des § 8, Abs. (2), der Fachgruppenord-
nung maßgebend. (Die Beschlußfassung über die
Grundumlagepflicht beim Gemischtwarenhandel
obliegt der zuständigen Landeskammer im Ein-
vernehmen mit der Sektion Handel. Die Grund-
umlage ist bei verpachteten Berechtigungen so-
wohl vom Verpächter als auch vom Pächter zu
entrichten.

(3) Die Grundumlage ist eine Jahresumlage. Sie
ist für das Jahr, in dem die Berechtigung er-
worben wird, zu entrichten. Ebenso tritt keine
anteilsmäßige Rückerstattung der Grundumlage
ein, wenn die ihr zugrunde liegende Berechtigung
während des Jahres erlischt.

§ 3. (1) Die Höhe der Grundumlage ist von
der Fachgruppe zu beschließen. Der Beschluß
unterliegt der Genehmigung der Landeskammer
[§ 57, Abs. (2), HKG.].
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<2) Soweit keine Fachgruppen bestehen, k o m m t
die Beschlußfassung über die Grundumlage der
Landeskammer im Einvernehmen mit den zu-
ständigen Fachvertretern zu. In diesen Fällen
fällt der sonst der Fachgruppe zustehende Anteil
der Landeskammer zu, die ihn vo r allem zur
Deckung jener Kosten zu verwenden hat , die
sich aus der Ver t re tung der Interessen derjenigen
Unte rnehmer ergeben, für deren Bereich keine
Fachgruppe errichtet wurde [§ 2, Abs. (1)].

(3) Im Bereich der Sektion Industrie kann die
Grundumlage in einem Tausendsatz von der
Lohn- u n d Gehaltssumme festgelegt werden. De r
Satz ist tunlichst einheitlich, und zwar i m Zu-
sammenwirken der Fachgruppen innerhalb der
Sektion u n d — w o Fachgruppen nicht errichtet
wurden — im Zusammenwirken der Fachver-
bände innerhalb der Sektion der Bundeskammer
festzusetzen.

(4) Wi rd die Grundumlage in einem Tausend-
satz v o n der Lohn- u n d Gehaltssumme fest-
gelegt, so ha t die Sektion Industrie der Bundes-
kammer, einvernehmlich mi t den Industriesek-
tionen der Landeskammern, Richtlinien zu be-
stimmen, in welchem Verhältnis die G r u n d u m -
lage von Mitgliedern, die mehreren Fachgruppen
(Fachverbänden) angehören, un t e r diese aufzu-
teilen ist. Diese Richtlinien bedürfen der Zu-
s t immung der Bundeskammer.

§ 4. Die Vorschreibung u n d Einhebung aller
Grundumlagen obliegt den Landeskammern
[§ 57, Abs. (5), H K G . ] .

§ 5. (1) Die Grundumlage ist zwei Wochen nach
Zustellung der Vorschreibung fällig.

(2) Gegen die Vorschreibung kann Einspruch
erhoben werden. De r Einspruch kann nu r darauf
gestützt werden, daß die Mitgliedschaft zur Fach-
gruppe (zum Fachverband), beziehungsweise zu r
Landeskammer bestri t ten wird oder die Vor -
schreibung in einer dem genehmigten Beschluß
der zuständigen Fachgruppe (des zuständigen
Fachverlbandes) nicht entsprechenden H ö h e er-
folgt ist. Er äst b innen zwei Wochen nach Zu-
stellung der Vorschreibung bei der Landeskam-
mer zu erheben u n d hat keine aufschiebende
Wirkung . Nicht gehörig begründete Einsprüche
sind ohne weitere Behandlung abzuweisen. Über
die Einsprüche entscheidet die Landeskammer.
Gegen die Entscheidung der Landeskammer steht
innerhalb 14 Tagen nach ihrer Zustellung die
Beschwerde an die Bundeskammer offen. Die Be-
schwerde ist bei der Landeskammer einzubringen,
welche sie mit sämtlichen Unter lagen an die Bun-
deskammer weiterzuleiten hat. Diese entscheidet
endgültig.

Im übrigen gelten die Bestimmungen des All-
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes.

§ 6. (1) Rückständige Grundumlagen sind im
Verwaltungswege einzutreiben [§ 57, Abs. (10),
HKG. ] .

(2) Die von den Landeskammern ausgefertig-
ten Rückstandsausweise sind Exekutionstitel im
Sinne des § 1, E. O .

§ 7. Grundumlagen verjähren fünf Jahre nach
Ablauf des Jahres, in dem sie vorgeschrieben
wurden. Die nähere Regelung, betreffend die
Stundung, Ermäßigung u n d Nachsicht v o n
Grundumlagen sowie ihre Abstat tung in Raten,
ha t die Bundeskammer anläßlich Erlassung der
Rahmenbest immungen gemäß § 57, Abs. (11),
HKG. , zu treffen.

B. Kammerumlage (Zuschlag zur Gewerbe-
steuer).

§ 8. (1) Z u r Bestreitung der weder durch be-
sondere E innahmen noch durch Anteile an den
Grundumlagen gedeckten Ausgaben der Landes-
kammern sowie der durch besondere Einnahmen
nicht gedeckten Ausgaben1 der Bundeskammer
wird eine Kammerumlage (Zuschlag zur Ge-
werbesteuer) in de r Form eines Hundertsatzes
des Gewerbesteuermeßbetrages festgesetzt, die
zugleich mit der Gewerbesteuer v o n den Finanz-
ämtern vorigeschrieben u n d eingehoben wird; sie
ist der zuschlagsberechtigten Kammer zu über-
weisen.

(2) Die Beschlußfassung hinsichtlich des Zu-
schlages für die Bundeskammer obliegt dem
Kammertag, hinsichtlich des Zuschlages für die
Landeskammer der Vollversammlung der be-
treffenden Landeskammer [§ 24, Abs. (4), lit . k,
und § 11, Abs. (4), lit . b , des HKG. ] . Die H ö h e
der festgelegten Zuschläge ist unmit te lbar nach
Genehmigung der Voranschläge gemäß § 55,
Abs. (3), HKG. , allen in Betracht kommenden
Finanzlandesdirektionen bekanntzugeben.

(3) W e n n eine Gewerbesteuer nicht vorge-
schrieben wird, ist von der zuständigen Landes-
kammer zum Zwecke der Umlagenberechnung
von den Einkünften aus der die Kammerzuge-
hörigkeit begründenden Tät igkei t eine Ge-
werbesteuer zu berechnen [§ 57, Abs. (3), HKG.]
u n d im Rahmen des festgesetzten Hundertsatzes
des Gewerbesteuermeßbetrages sowohl die eigene
Kammerumlage als auch die Kammerumlage der
Bundeskammer vorzuschreiben und einzuheben.
V o n dem tatsächlich eingegangenen Betrag ist
der im Verhältnis der Vorschreibung auf die
Bundeskammer entfallende Teilbetrag dieser ab-
zuführen.

(4) Kammermitglieder, denen keine Ge-
werbesteuer vorgeschrieben wird, sind ver-
pflichtet, zwecks Errechnung der von ihnen zu
entrichtenden Kammerumlage die erforder-
lichen Unterlagen, insbesondere Bilanzen u n d



Stück 43, Nr. 215. 893

Steuervorschreibungen, vorzulegen. Wenn dieser
Verpflichtung nicht zeitgerecht und voll-
ständig entsprochen wird, ist die vorschreibende
Kammer berechtigt, die Kammerumlage auf
Grund einer Schätzung vorzuschreiben.

(5) Im übrigen gelten die Bestimmungen des
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes.

§ 9. (1) Bei Unternehmen mit dem Sitz in
Wien, deren Betriebsstätten sich in Nieder-
österreich befinden, ist der Zuschlag an die
Landeskammer für Niederösterreich zu über-
weisen. Betreibt ein Unternehmer in mehr als
einem Bundesland Unternehmungen oder liegen
Hauptbetriebsstätte und Niederlagen oder son-
stige Betriebsstätten in verschiedenen Bundes-
ländern, so hat die die Umlage empfangende
Landeskammer entsprechende Anteile der Um-
lage den in Betracht kommenden Landes-
kammern zu überweisen. Für die Zerlegung des
Zuschlages zur Gewerbesteuer sind Richtlinien
von der Bundeskammer zu erlassen, in denen
auf das Verhältnis der in den Betrieben, be-
ziehungsweise Betriebsstätten ausgezahlten Lohn-
und Gehaltssummen Bedacht zu nehmen ist
[§ 57, Abs. (6) und Abs, (13), HKG.].

(2) Nach Wirksamwerden der Gewerbesteuer-
Zerlegung richten sich die im Sinne des Abs. (1)
den jeweils beteiligten Landeskammern zu-
fallenden Zuschläge ausschließlich nach jenen
Gewerbesteuermeßbeträgen, die für die Berech-
nung der Gewerbesteuer-Anteile der einzelnen
Betriebs- (Sitz-, Niederlags- usw.) Gemeinden
innerhalb der in Betracht kommenden Kammer-
bereiche maßgebend sind und nach den in diesen
Bereichen gültigen Zuschlagshundertsätzen. Der
Zuschlag für die im Abs. (1), 1. Satz, genannten
Unternehmungen ist von der Landeskammer für
Wien an die Landeskammer für Niederösterreich
abzuführen.

§ 10. (1) Die Landeskammern können bei
Festsetzung ihrer Kammerumlage auch be-
schließen, die Umlage selbst einzuheben. Dieser
Beschluß bedarf der Bestätigung durch die
Bundeskammer. Die zuständige Finanzlandes-
direktion ist hievon spätestens bis zum 30. Sep-
tember des der Selbsteinhebung vorhergehenden
Jahres zu verständigen.

(2) Bei der Selbsteinhebung haben die Landes-
kammern nach jeweiliger entsprechender Ver-
einbarung mit der zuständigen Finanzlandes-
direktion den Finanzämtern Listen der Zu-
schlagspflichtigen zwecks Eintragung der Berech-
nungsgrundlagen für die Gewerbesteuerzuschläge
zu übergeben. Im übrigen dürfen die Finanz-
ämter zur Auskunftserteilung nur in dringenden
Ausnahmsfällen und zur zwangsweisen Ein-
bringung von Gewerbesteuerzuschlägen niemals
in Anspruch genommen werden.

(3) Die Selbsteinhebung der Gewerbesteuer-
zuschläge durch die Landeskammern umfaßt
stets die Zuschläge für die Bundes- u n d Landes-
kammer der gewerblichen Wirtschaft.

§ 11. (1) Die Höhe der Vergütung für die Ein-
hebung der Kammerumlage ist von der Landes-
kammer mit der Finanzlandesdirektion zu ver-
einbaren. Die Einhebungsvergütung darf 4 v. H.
der eingehobenen Beträge nicht übersteigen.

(2) Für die den Finanzämtern bei der Selbst-
einhebung der Gewerbesteuerzuschläge durch die
Landeskammern erwachsende Belastung ist eine
Vergütung in der Höhe von einem 1/2 v. H. des
sich auf Grud der alljährlich (bekanntgegebenen
Summe der Gewerbesteuermeßbeträge ergebenden
Jahressollaufkommens an Gewerbesteuerzu-
schlägen an die zuständige Finanzlandesdirektion
zu entrichten.

§ 12. Bezüglich der Fälligkeit der Kammer-
umlage, des Einspruches, der zwangsweisen Ein-
treibung und der Verjährung sind für den Fall
einer Vorschreibung und Einhebung durch die
Finanzämter die gegenständlichen Bestimmungen
für die Gewerbesteuer maßgebend, jedoch gilt
für Einsprüche, durch welche die Kammerum-
lagepflicht überhaupt bestritten wird, die Be-
stimmung des § 5, Abs. (2), sinngemäß. Bei
Selbsteinhebung der Kammerumlage durch die
Landeskammern gelten bezüglich der Fälligkeit,
des Einspruches, der zwangsweisen Eintreibung,
der Behandlung rückständiger Kammerumlagen
im Konkurs- und Ausgleichsverfahren und der
Verjährung die Bestimmungen der §§ 5 bis 7
dieser Verordnung sinngemäß.

C. Einverleibungsgebühren.

§ 13. (1) Anläßlich der Erlangung von Berech-
tigungen zum Betriebe von kammerzugehörigen
Unternehmungen sind Einverleibungsgebühren
einzuheben. Die Einverleibungsgebühren sind
auch bei sogenannten Gewerbeerweiterungen zu
entrichten. Die Beschlußfassung über die Höhe
der Einverleibungsgebühr abliegt jeder Fach-
gruppe für ihren Bereich nach Maßgabe der von
der Bundeskammer erlassenen Rahmenbestim-
mungen und der von der Landeskammer er-
stellten Rahmenordnung, wobei für die nach
dem Opferfürsorgegesetz (St. G. Bl. Nr. 90/45)
begünstigten Personen, für Kriegsbeschädigte und
in Wiedergutmachungsfällen Ermäßigungen vor-
zusehen sind. Die Höhe der Einverleibungs-
gebühren kann für einzelne in der Fachgruppe
vertretene Berechtigungen sowie für Stamm- und
Filiallberechtigungen verschieden hoch fest-
gesetzt werden. Der Beschluß bedarf der Bestäti-
gung der Landeskammer, die einen Teil der Ein-
verleibungsgebühren für Zwecke der Wirt-
schaftsförderung im Einvernehmen mit der
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Bundeskammer bestimmt. Der bestätigte Be-
schluß ist von der Landeskammer im Wege der
Bundeskammer dem Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau zur Genehmigung
vorzulegen. Die genehmigten Beschlüsse sind im
„Archiv der Wirtschaft" kundzumachen.

(3) Soweit keine Fachgruppen bestehen, gilt
§ 3, Abs. (2), sinngemäß.

(3) Die Einverleibungsgebühr ist von jedem
Bewerber um eine in den fachlichen Wirkungs-
bereich einer Fachgruppe (eines Fachverbandes)
fallende Berechtigung durch die Fachgruppe (den
Fachverband) einzuheben. Wenn die angestrebte
Berechtigung versagt wird, ist die Einverleibungs-
gebühr abzüglich eines Verwaltungskostenbei-
trages rückzuerstatten, den die Bundeskammer
allgemein festsetzt. E r darf in keinem Falle
20 S übersteigen. Der Nichtantr i t t einer erteil-
ten Berechtigung begründet keinen Anspruch auf
Rückforderung der Einverleibungsgebühr.

(4) Die Fachgruppen haben die von der Landes-
kammer im Einvernehmen mi t der Bundes-
kammer bestimmten Anteile an den Eingängen
an Einverleibungsgebuhren dem Fachverband und
der Landeskammer für Zwecke der Wirtschafts-
förderung abzuführen.

D . Gebühren für Sonderleistungen.

§ 14. (1) Für Sonderleistungen, insbesondere
für die Ausstellung von Ursprungszeugnissen
und andere Beurkundungen im zwischenstaat-
lichen Warenverkehr, können angemessene Ge-
bühren vorgeschrieben und eingehoben werden.

(2) Die H ö h e der für Sonderleistungen zu ent-
richtenden Gebühren beschließt die Landes-
kammer unter Beobachtung der von der Bun-
deskammer erlassenen Rahmenbestimmungen.
Diese Beschlüsse sind im „Archiv der Wirtschaft"
kundzumachen.

(3) Die Gebühr fließt jener Körperschaft zu,
die sie anläßlich der Erbringung der gebühren-
pflichtigen Leistung vorschreibt.

E. Schlußbestimmungen.

§ 15. Die Umlagenordnung t r i t t m i t Wirk-
samkeit vom 1. Jänner 1947 in Kraft.

Heinl

2 1 6 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 14. August 1947, be-
treffend die Festsetzung der Umrechnungs-
verhältnisse für die in Kronen Gold be-

messenen Konsulargebühren.

Auf Grund der Bestimmungen des § 9 des mit
der Verordnung der Bundesregierung, B. G. Bl.

Nr. 229/1924, kundgemachten Konsulargebühren-
gesetzes 1924, wird folgendes verordnet:

§ 1. (1) Insoweit die in Kronen Gold be-
messene Konsulargebühren nicht in Goldmünzen
entrichtet werden, sind der Umrechnung der
Kronen Gold in die Zahlungswährung bis auf
weiteres mit Bedacht auf Abs. (2) die im folgen-
den angeführten Umrechnungsverhältnisse zu-
grunde zu legen; für die Umrechnung der
Kronen Gold in österreichische Schillinge ist das
Wertverhältnis 100 Kronen Gold = 343 Schil-
ling maßgebend.

(2) Erfährt das Kursverhältnis einer im Abs. (1)
angeführten Zahlungswährung zum amerikani-
schen Dollar in dem betreffenden Land eine
Änderung von über 5 v. H., ist ein entsprechend
geändertes Umrechnungsverhältnis der Kronen
Gold zur Zahlungswährung anzuwenden.

§ 2. Die Umrechnung der Krone Gold in die
Zahlungswährung eines Landes, für das ein Um-
rechnungsverhältnis im § 1 nicht vorgesehen ist,
hat über den jeweiligen in diesem Land geltenden
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Dollarkurs zu erfolgen, wobei Schwankungen bis
zu 5 v. H. unberücksichtigt bleiben.

§ 3. Ergibt bei Zugrundelegung der Umrech-
nungsverhältnisse die Berechnung des in der
Zahlungswährung zu entrichtenden Konsular-
gebührenbetrages Bruchteile der Einheit der Zah-
lungswährung, so sind diese Bruchteile, soweit bei
einzelnen Währungen nicht besondere, davon ab-
weichende Verfügungen des Bundesministeriums
für Finanzen gelten, in folgender Weise zu
runden: Bruchteile, die weniger als eine halbe
Währungseinheit ausmachen, sind auf eine halbe
Währungseinheit, Bruchteile, die mehr als eine
halbe Währungseinheit ausmachen, auf eine ganze
Währungseinheit aufzurunden; bei der englischen
Währung ist ein englischer Schilling als die hiefür
maßgebende Währungseinheit anzusehen.

Zimmermann

2 1 7 . Verordnung des Bundesministeriums
für Inneres im Einvernehmen mit den be-
teiligten Bundesministerien vom 29. August
1947 über die Wiedereinführung der

Normalzeit im Jahre 1947.
Im Einvernehmen mit den Bundesmini-

sterien für Handel und Wiederaufbau, für
soziale Verwaltung und für Verkehr wird ver-
ordnet:

Die mit der Verordnung des Bundesmini-
steriums für Inneres vom 26. März 1947,
B. G. Bl. Nr. 62/47, über die Sommerzeit be-
stimmte gesetzliche Zeit endet am 5. Oktober
1947, vormittags 3 Uhr, nach der gegenwärtigen
Zeitrechnung, zu diesem Zeitpunkt werden die
öffentlichen Uhren um eine Stunde, das heißt,
von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.

Helmer




